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Meldepflicht der TSE-Kassen ab Juli 2025Stand 24.10.2025


Beginn der Mitteilungspflicht für TSE-Kassen
Sofern Sie elektronische Aufzeichnungssysteme (insbesondere Registrierkassen) verwenden, müssen diese mit einer zertifizierten TSE ausgerüstet sein. Darüber hinaus trifft Sie bis zum 01.07.2025 eine „neue“ Meldepflicht an das Finanzamt über die genutzten Kassensysteme.
Hinweis	Ausnahmen von der TSE-Pflicht gibt es nach wie vor für „offenen Ladenkassen“.		www.gem-gruppe.de/download/elektronische-kassensysteme
§ 146a Abs. 4 Abgabenordnung bestimmt, dass innerhalb eines Monats nach der Anschaffung oder Außerbetriebnahme eines elektronischen Aufzeichnungssystems eine Meldung ans Finanzamt zu erfolgen hat. Bislang stellte die Finanzverwaltung jedoch keinen amtlich vorgeschriebenen Vordruck zur Verfügung und hatte daher die Mitteilungspflicht mit BMF-Schreiben vom 06.11.2019 ausgesetzt.
Mit BMF-Schreiben vom 30.06.2023 wurde nun die verpflichtende Mitteilung zum 01.01.2024 geregelt. Die Mitteilung an das zuständige Finanzamt hat elektronisch über das Programm „Mein ELSTER“ oder über kompatible eigene oder Drittanbieter-Software über die entsprechende Schnittstelle (ERiC) zu erfolgen. Eine wirksame Erfüllung der Mitteilungspflicht ist technisch erst seit dem 01.01.2025 und nur auf diesem Weg möglich. 
Sofern Sie uns mit dieser elektronischen Meldung beauftragen möchten, benötigen wir von Ihnen
einen klar formulierten, von Ihnen rechtsverbindlich unterzeichneten Auftrag,
eine rechtsverbindlich unterzeichnete Honorarvereinbarung und
Ihre Bestätigung, dass die als Anlage beigefügten mitteilungspflichtigen Daten von Ihnen auf ihre Richtigkeit geprüft wurden.
Nutzen Sie dazu bitte die beiliegende Rückantwort „Auftragserteilung“.
Sofern Sie uns mit dieser elektronischen Meldung nicht beauftragen möchten, benötigen wir von Ihnen auf Grund der strengen Gesetzeslage und der Sanktionsmöglichkeit der Finanzverwaltung bitte die beiliegende Rückantwort „Absage“.
Für beide Rückantworten bitten wir um Zusendung bis zum 06.06.2025 (gerne per E-Mail, das Original benötigen wir in diesem Fall nicht).


Rückantwort Auftragserteilung
bitte an L.Walkovs@gem-gruppe.de
zur elektronischen Meldung „TSE“ an das Finanzamt
Auftragserteilung
Hiermit erteilen wir der Dr. Steinmetz & Fiedler Steuerberatungsgesellschaft mbH verbindlich den Auftrag für den Auftraggeber nach den gesetzlichen Vorschriften einmalig die elektronische Meldung von zertifizierten Technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) vorzunehmen.
Wir haben die Angaben auf den nachfolgenden Seiten geprüft und deren Richtigkeit festgestellt bzw. die korrekten Angaben vorgenommen.
Ort, Datum*                                                                             rechtsverbindliche Unterschrift und Stempel*
Honorarvereinbarung
Für den		Auftrag wird eine		Pauschalvergütung in Höhe von
		Anmeldung 1. System		150,00 EUR
		Anmeldung ab 2. System	100,00 EUR
		Abmeldung			100,00 EUR
jeweils zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer je elektronischem Aufzeichnungssystem vereinbart. Dabei gehen wir davon aus, dass wir den korrekt ausgefüllten Fragenbogen sowie sämtliche Unterlagen umgehend, vollständig und geordnet digital zur Verfügung gestellt bekommen.
Anderenfalls erheben wir zusätzlich eine Zeitgebühr von 22,50 EUR je angefangener Viertelstunde zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer.
Ort, Datum*                                                                             rechtsverbindliche Unterschrift und Stempel*  


Angaben zur Betriebsstätte
[bookmark: Text1]Mandanten-Nummer*:	     
									
Firma oder Bezeichnung*:	     
									
[bookmark: _GoBack]Rechtsform*:	     
									
Anschrift des Sitzes oder
der Hauptniederlassung*:	     
									
Anzahl der zugeordneten elektroni-
schen Aufzeichnungssysteme (eAs)*:	     
									
Außerbetriebnahme der
Betriebsstätte:	     
									
Meldung für
Hauptniederlassung Betriebsstätte*:		|_| ja			|_| nein 

Eine weitere Betriebsstätte*:		|_| ja			|_| nein
Wenn ja bitte folgende Angaben ausfüllen:
Name / Bezeichnung*:	     
									
Straße*:	     
									
Hausnummer (-Zusatz)*:	     
									
Anschriftenzusatz*:	     
									
Postleitzahl und Ort*:	     
									


Elektronische Aufzeichnungssysteme (eAs)				        (Pro eAs ein Formular)
Art des eAs*:	|_| Computergestützte/PC-Kassensysteme
|_| Tablet-/App-Kassen-Systeme
|_| Elektronische Registrierkassen
	|_| Taxameter 		|_| Wegstreckenzähler
Software des eAs*:	     
									
Software-Version des eAs:	     
									
Seriennummer des eAs /
der Software–App*:	     
									
Hersteller des eAs*:	     
									
Modell des eAs*:	     
									
Anschaffung des eAs (Datum)*:	     
									
Inbetriebnahme des eAs (Datum)*: 	     
									
Außerbetriebnahme des eAs
(wenn vorhanden Datum):	     
									
Grund der Außerbetriebnahme:	     
									
Seriennummer der TSE*
(mind. 64 Zeichen):	     
									
BSI-Zertifizierungs-ID*:	     
									
Inbetriebnahme/ Aktivierung
der TSE (Datum)*:	     
									
Art / Bauform der TSE: 	|_| SD-Karte		|_| USB-Stick 		|_| Cloud


Rückantwort Absage
bitte an L.Walkovs@gem-gruppe.de 

zu Rundschreiben XI.2022 Elektronische Kassensysteme & TSE-Pflicht ab 01.01.2023

Die Neuerungen und Umsetzungsmaßnahmen, die mit der Einführung des Gesetzes zum Schutz vor Manipulation von digitalen Grundaufzeichnungen erforderlich sind, haben wir auf www.gem-gruppe.de/download/elektronische-kassensysteme eingesehen. Wir haben zur Kenntnis genommen, dass neben den bisher bekannten Vorgaben zur ordnungsgemäßen Kassenführung, folgende Punkte zusätzlich zu beachten sind:
1. Die Neuerungen zur Einzelaufzeichnungsverpflichtung.
2. Den erforderlichen Einsatz von zertifizierten Sicherheitseinrichtungen bei Registrier- und PC-Kassensystemen: Jedes Kassensystem muss entsprechend den gesetzlichen Anforderungen des § 146a AO mit einer TSE verbunden sein.
3. Auslaufen der Schonfrist bei elektronischen Kassen: Ab 01.01.2023 dürfen, die unter die Schonfristregelung fallenden Kassen, nicht mehr eingesetzt werden!
4. Die seit 01.01.2020 geltende Belegausgabepflicht, einschließlich der Mindestinhalte.
5. Die Meldungspflicht an die Finanzverwaltung über die eingesetzten elektr. Kassensysteme.
6. Die Bußgelder bei nicht Beachtung der gesetzlichen Vorgaben.
7. Die Informationen zur Kassennachschau.
8. Das Erfordernis zur Vorlage von Kasseneinzeldaten über die digitale Schnittstelle, sämtlicher Organisationsunterlagen, Protokolle der Programmierung und Umprogrammierung, sowie der Verfahrensdokumentation
9. Die Schätzungsbefugnis der Finanzverwaltung bei Fehlen der oben aufgeführten Unterlagen und Daten.
10. Die Nutzung einer sog. „offenen Ladenkasse“ und der Einnahmenermittlung mittels Kassenbericht ist grundsätzlich nur bei dem Verkauf von Waren an eine Vielzahl von nicht bekannten Personen gegen Barzahlung möglich. Dies gilt grundsätzlich auch für vergleichbare Dienstleister.
11. Einzelaufzeichnungen sind dagegen zu führen, wenn der Kundenkontakt in etwa der Dauer der Dienstleistung entspricht und der Kunde auf die Ausübung der Dienstleistung üblicherweise individuell Einfluss nehmen kann, (z.B. Frisöre, Fußpfleger, Ärzte, Physiotherapeuten).
Firma/Betriebsstätte:_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Ort, Datum*						rechtsverbindliche Unterschrift und Stempel*
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